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'BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN- WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

195 
i �efdHI GES$7t�I:��!t 
I Z ....... __ .......... _ .' . GCI '. _ .. , .. 

Datum: 27. OI<T.1988 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 

DW 
4296 RGp 44/87/Kö/Fe 

Betreff 

Ändenmg des Durchführungsgesetzes zum 

Washingtoner Artenschutzübereinkammen , 
Begutachtungsverfahren 

Datum 

20.10.88 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten ent

sprechend übermittelt die Bundeskarrmer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien 

ihrer zu dem oben genannten Gesetzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der 

Bitte um gefällige Kenntnisnahme. 

Anlage (25-fach) 

ab 

from 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

22.4.88 
neue 

new 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Fax Nr. 0222/505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

C reditanstalt -Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 

Stubenring 1 
10ll Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

21.161/7 -I,II/l/88 
Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

RGp 44/87/Kö/BTV 
(0222) 65 05 

4296 DW 

Datum 

20.10.1988 

Betreff 

Änderung des Durchfl1lrungs-
gesetzes zum Washingtoner Arten
schutzübereinkommen; Begutachtungs
verfahren 

Unter Bezugnahme auf die oa Note des do Bundesministeriums beehrt sich die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu dem im Betreff genannten Gesetz

entwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

ad § 5 Abs 3 

Durch die beabsichtigten Änderungen in § 5 Abs 1 und 3 soll der im Zuge der 

letzten Novellierung des Durchfl1lrungsgesetzes zum Washingtoner Artenschutz

übereinkommen entstandene Fehler - die Verwendung des Wortes "Exemplar" an

stelle des Wortes "Tiere" - beseitigt werden. Durch die Verwendung des Wortes 

"Tieren" im § 5 Abs 3 scheint aber ein neuer Fehler zu entstehen. § 5 würde 

nämlich dann keine Bestimmung darüber enthalten, wie bei der Einfuhr von 

lebenden Exemplaren, die keine Tiere sind - also Pflanzen - vorzugehen ist. Es 

scheint daher empfehlenswert, § 5 Abs 3 etwa folgendermaßen zu formulieren: 

"(3) Die Einfuhr von Exemplaren, ausgenommen lebende Tiere, sowie von 

Teilen und Erzeugnissen der im Anhang II des Übereinkommens angeführten 

Arten ist nur zulässig, •••• " 

oder 

"(3) Die Einfuhr von lebenden Pflanzen, sowie von Teilen und Erzeugnissen 

der im Anhang 11 des Übereinkommens angeführten Arten ist nur zu

lässig, •••• " 
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ad § 8 Abs 5 

Mag auch die dieser Bestimmung zugrundeliegende Absicht zu begrüßen sein, so 

darf doch nicht übersehen werden, daß diese Bestimmung der Behörde einen sehr 

weiten Ermessensspielraum verschafft. Es ist zu hoffen, daß die Behörde keine 

übertriebenen Auflagen nach § 8 Abs 5 erteilen wird. 

ad 12 Abs 8 

Die Verlängerung der Verjährungsfrist für bestimmte Verwaltungsübertretungen auf 

drei Jahre - eine Versechsfachung gegenüber § 31 Abs 2 VStG - erscheint überzogen 

und kann auch durch die in den Erläuterungen hiefür angeführten Erwägungen nicht 

ausreichend begrÜ1det werden. Eine Verlängerung der Verjährungsfrist in derarti

gem Ausmaß stellt wohl eine nicht mehr vertretbare Abwälzung von Schwierig

keiten der Behörde bei der Verfolgung von Übertretungen auf den Beschuldigten 

dar. 

Die Bundeskammer möchte nicht verabsäumen, im Rahmen dieser Stellungnahme 

auf Beschwerden aus dem Kreise des Zoohandels hinzuweisen, deren Gegenstand die 

oftmals sehr langen Wartezeiten, die bei Ansuchen auf Erteilung der Einfuhrbe

willigung für lebende Exemplare des Anhanges II auftreten, sind. Diese bringen es 

mit sich, daß in den Ursprungsländern bereitgestellte Tiere über Monate in einer 

oft nicht artgerechten und für sie unerträglichen Unterbringung gehalten werden. 

Zwangsläufig kommt es dabei zu einer Sterblichkeitsrate unter den betroffenen 

Tieren, die von Tier- und Artenschützern zu Recht angeprangert wird. Darüber 

hinaus begünstigt diese Situation das Entstehen von illegalem Handel mit Tieren, 

die dem Artenschutz unterliegen. 

Eine Möglichkeit, in dieser Situation Abhilfe zu schaffen, könnte darin liegen, 

Anträge auf Erteilung einer Einfuhrbewilligung für lebende Tiere (des Anhanges II) 

bevorzugt zu bearbeiten, wie dies im übrigen durch die Zollbehörde an der Grenze 

praktiziert wird. 

Abschließend darf mitgeteilt werden, daß 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
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